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erhoben werden muss, erörtert der Autor mit Blick auf die aktuelle Judikatur der Verfassungsgerichte.
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THEMA
Bernhard Renneri Gewährung verbilligter Mahlzeiten außerhalb des Betriebs als steuerfreier Vorte¡l aus dem
Dienstverhältnis

Das BFG hatte kürzlich zu beurteiten, ob es der Steuerbefreiung des S 3 Abs 1 Z 17 EStG entgegensteht, wenn derArbeitgeber
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Gerechtigkeitsdebatte in der Öffentlichkeit auf eine veränderte
Wahrnehmung von Steuern einrichten. Mehr und mehr wird von
Unternehmen ein steuerliches Verhalten erwartet, das über die
rechtliche Vereinbarkeit hinaus auch im Einklang mit ethisch-mora-
lischen Werten ist. Der Beitrag beleuchtet diesen Trend zur Über-
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lAs 7

DRSC: Reaktion auf die Konsultation der EU-Kommission über un-
verbindliche Leitlinien betreffend nichtfinanzielle lnformationen
DRSC:28.5itzung HGB-FA und 25. öffentliche Sitzung des DRSC

Wirtschaftsprüfung
WPK: Entwürfe zur Neufassung dêr Berufssatzung für WP/vBP und
der Satzun!¡ für Qualitätskontrolle
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BAG: Umdeutung unwirksamer Betriebsvereinbarung in Gesamt-
zusage (23.2.201 6 - 3 AZR 960 / 1 3)

BAG: Verfall von tariflichem Mehrurlaub trotz krankheitsbedingter
Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers (19.1.2016 - 9 AZR 507 /14)
BAG: Leiharbeitnehmer zählen bei Schwellenwert mit
(4.1 1.201 s - 7 ABR 42/ 1 3)

BAG: Verlängerung einer Befristung nach dem WissZeitVG
(9.12.201 s - 7 AZR 1 17 / 1 4)

BAG: Mitbestimmung des Betriebsrats im Arbeitsschutz
(8.12.201s - 1 ABR 83i13)
BAG: Verzicht des Kündigungsrechts durch den Arbeitgeber
(19.1 1.201 s - 2 AZR 217 / 1 s)

Aufsätze

Dr. Andreas Baumgarten

Die arbeitsgerichtliche Figur des verständig
befristenden Arbeitgebers - Teil 2

Thüsing hat im Rahmen seines Statements auf ,,Der Ersten Seite" zu
einem ,,Befristungsrecht.in neuer Balance" gegen eine überhastete
Streichúng der sachgrundlosen Befristung durch den Gesetzgeber
plädiert. Als kompensatorischen Ausgleich konnte er sich eine Er-

schwernis der Sachgrundbefristung dahingehend vorstellen, dass

ein Vertretungsbedarf, der nicht vorübergehend ist, zukünftig kei-
nen Befristungsgrund mehr darstellt (Ihüs¡ng, in: BB 1 5/201 4). An-
gesichts einer nur grob konturierten Rechtsprechung soll dagegen
der Beitrag aus Sicht des Rechtsanwenders in concreto klären, wel-
cher,Vertretungsbedarf' nach Maßstab der Gerichte von heute ei-
nen tauglichen Befristungsgrund darstellt, weil er einen institutio-
nellen Rechtsmissbrauch meidet. Der erste Teil des Beitrags ist be-
reits in BB 1 5/2016 erschienen.

Prof. Dr. Frank Bayreuther

Arbeitszeitkonten be¡ überlassung von
Zeitarbeitnehmern in Branchen mit AEntG-
Mindestlöhnen
Nach 5 8 Abs.3 AEntG hat ein Verleiher einem Arbeitnehmer, der
im Entleihbetrieb mit Tätigkeiten beschäftigt wird, die in den Gel-
tungsbereich eines nach dem AEntG erstreckten Mindestlohntarif-
vertrags fallen, zumindest die in diesem Tarifuertrag vorgeschriebe-
nen Arbeitsbedingungen zu gewähren. ln diesem Kontext ist zu-
letzt immer wieder die Frage latent geworden, ob der Verleiher
dessen ungeachtet sein eigenes Arbeitszeitkontenmodell auch fÍir
Zeiten fortführen darf, in denen der Leiharbeitnehmer in einer Ent-
sendebranche eingesetzt ¡st.

Entscheidung

ArbG Düsseldorf: Arbeitszeitkonto bei Arbeitnehmerüberlassung
(30.11.2015 - 4Ca 4402/15)

Die Erste Seite
Stefan Skulesch, RA/StB

Rechtsunsicherheit durch,,Treaty Override" -
Doppelbesteuerungsabkommen werden durch
Bundewerfassungsger¡cht ausgehebêlt

lmpressum/l/orschau

rw/
lnhalt

947

949

957

959

Aufsatz

Dr. Holger Seidler, WP/stB/RA 939

Fehlende, unvollständige oder falsche Angaben
eines Unternehmens zur Frauenquote: Pflichten
des Abschlussprüfers?

Gegenwärtig ist in der Praxis in Diskussion, welche Pflichten für ei-
nen Abschlussprüfer im Rahmen seiner Berichterstattung be-
stehen, wenn die Angaben des zu prüfenden Unternehmens zur
Frauenquote nicht, unvollständig oder falsch gemacht werden -
insbesondere, ob ein eingeschränkter Bestät¡gungsvermeTk zu er-
fe¡len ist. Der Beitrag setzt sich mit dieser Fragestellung am Bgispiel
des Jahresabschlusses einer dem Mitbestimmungsgesetz unter-
worfenen börsennotierten Aktiengesellschaft .auseinander und will
damit einen Diskussionsbeitrag leisten.

Entscheidungen

BFH: Absetzung für Substanzverringerung setzt Anschaffungskos- g42

ten voraus
(4.2.2016 - lV R 46/12- dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr, Joachim Schulze-Osterloh)

OLG FranKurt a.M.: Nichtberücksichtigung eines Ereignisses bei 946
Ertragsplanung
(29.1.2016 -21W 70/15 - dazuBB-Kommentarvon
Prof. Dr, Volker ll, Peemöller)

Neuerscheinung Buch
Wüstemann/l(och, Wirtschaftsprüfung case by case

Lösungen nach HGB mit Hinweisen auf l5A und US-GAAS

4. Auflage 2016,260 Seiten, € 38,90

ISBN: 978-3-8005-5041 -8 / lnfos unten www.shop.ruw,de

RdF-Workshop
Luxemburger RAIF - Neue Möglichkeiten
frir Fondsinvestments
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Recht der
Finanzinstrumenteam 6 Juni 2016

in Franl<furt am Main
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HOFFMANNS STREIFLICHTER

Bilanzierung des qualifi zierten Rangrücktritts
WP/5IB Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STEUER. UND BILANZPRAXIS

Übertragung eines Wirtschaftsguts gegen Gutschrift
auf Kapitalkonto ll
Anmerkungen zu den BFH-Urteilen vom 29.7.201'5
und 4.2.201.6
Vorsitzender Richter am FC Bernd Rätke

Steuerneutrale Realteilung auch bei Ausscheiden eines

Mitunternehmers aus einer Mitunternehmerschaft?
Anmerkungen zum BFH-Urteil vom !7.9.2015'
llt R 49lr"3
StB Prof. Dr. Tina Hubert

Neuerungen durch das Abschlussprüfungs-
reformgesetz (AReG)

Zentra le Reform maßnahmen zum Verhältnis zwischen
Prüfungsausschuss und Abschlussprüfer
Prof. Dr. Patrick Velte und Dr. Martin Stawinoga

DRS 22,,Konzerneigenkapital"
Die wesentlichen Neuregelungen im Überblick
Prof Dr. Hanno Kirsch

Anmerkungen zum Referentenentwurf eines

CSR.Richtlinie-U msetzungsgesetzes
Ein ,,Update" zu Haakerf Cahlen, StuB 2Ol5 5.662
Dr. Andreas Haaker

KURZNACHRICHTEN

Verdeckte Cewinnausschüttu ng bei Teilwert-
abschreibung auf Zinsforderungen nach

Teilwertabschreibung der Da rlehensforderung

Ansparabschreibung nach Buchwertein bringung

in Kapitalgesellschaft

Zahlungsansprüche nach der CAP-Reform 2003

a ls a bn utzba re im m ateriel le Wi rtsch aftsgüter

Teilwertabschreibungen auf Fondsanteile

Ein nahmen-Ü berschussrechn ung: Verfassungs-

mäßigkeit des 5 4 Abs. 6 UmwStC 2002

Verfassungsmäßigkeit des $ 18 Abs. 2 UmwSt3 2002

Zur Abfärbung gem. 5 l-5 Abs. 3 Nr. L ESIG

Zur Mitunternehmerstellung im Rahmen einer
Freiberuflerpraxis

Zur Vorgreiflichkeit und zum lnhalt eines Fest-

stellungsbescheids gem. $ 15b Abs. 4 Satz 1- EStC

Zinszahlungen wegen Nach haft ung für Darlehens-

verbind lichkeit einer Gru ndstücksgesellschaft als

Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung

Zivilprozesskosten a ls a u ßergewöh n liche Bela stu n gen

Steuerfreie Lieferu n g ei nes Mitei gentu msa nteils

Vorsteuerabzug aus der Rechnung des

lnsolvenzverwalters

U msatzsteuer-U m rech n u ngsku rse März 201-6

Verrechnung von Altverlusten aus Termingeschäften

mit Neuerträgen

5chranken- und Sperrwirkung des

Fremdvergleichsgru ndsatzes der DBA
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3L3 Bilanzierung eines Credit Default Swap

WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach
322

AKTUELL BERATEN
Vlll lmpressum

31"4 Gesellschafter-Fremdfinanzierung bei derZinsschranke
(5 8a Kstc)
StB Prof. Dr. Cerrit Adrian Merksatz
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